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VÖLKERRECHTS BÜRO 

Bundesministerium 
= für auswärtige Angelegenheiten 

GZ 2125.162/335-I.7.a/96 Wien, am 23. Oktober 1996 

An die 
Parlamentsdirektion 

\ t w u r i���a
:!�� \�. e s eFr��G��h . 

I D'�;�u!! 2e/.· ...... _-" 
( ... .... . ! , .  " ,  

Rahmenübereinkommen zum Schutz \ Verteilt 1/!,�1�,12�.:::.:.;,-:.::�=:;..,w 
nationaler Minderheiten; Begutachtungs'-'--'---"'-'�--"---
verfahren für die Ratifikation )70",/ / 1',7 /);"71' AAJu , I/Ü U& l0ll C ) 
Beilage � '(1- f- i/l ( 0 I 7l-Trit.:rf- {. f J (fr 

Im Rahmen des Europarats wurde auf der Basis der Beschlüsse des 

ER-Gipfeltreffens in Wien (Oktober 1993) das Rahmenübereinkommen 

zum Schutz nationaler Minderheiten ausgearbeitet. Dieses über

einkommen ist derzeit das einzige bindende Völkerrechtsinstrument 

in diesem Bereich. Es enthält völkerrechtliche Grundsätze, zu 

deren Einhaltung sich die Staaten verpflichten, um den Schutz 

nationaler Minderheiten sicherzustellen. In Anbetracht der Viel

falt der zu regelnden Minderheitenprobleme erscheinen diese 

Rechtsgrundsätze in Form von programmatischen Bestimmungen, die 

den Staaten einen Ermessensspielraum zur Verwirklichung der Ziele 

einräumen, wodurch es möglich wird, den besonderen Umständen der 

jeweiligen nationalen Minderheiten Rechnung zu tragen. Das 

übereinkommen ist innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar, 

sondern ist durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen. 

Im österreichischen Volksgruppenrecht ist in § 1 (2) Volks

gruppengesetz eine Definition des Begriffes der "Volksgruppe" 

enthalten. Das Rahmenübereinkommen verwendet hingegen den 

Begriff der "nationalen Minderheit", gibt selbst jedoch keine 
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Definition dieses Begriffs. Um sicherzustellen, daß das Rahmen

übereinkommen im Sinne des österreichischen Begriffs der 

"Volksgruppe" angewendet wird, ist bei der Ratifikation die 

Abgabe einer interpretativen Erklärung erforderlich. 

Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten ist 

im original in englischer und französischer Sprache abgefaßt. 

Der vorliegende deutsche Text des Rahmenübereinkommens wurde 

von Vertretern aller deutschsprachigen Länder erstellt (Öster

reich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein), sodaß für den 

deutschsprachigen Raum ein einheitlicher deutscher Text besteht 

(unbeschadet von zwei kleinen sprachlichen Divergenzen, die 

jedoch unerheblich sind) . 

Der Nationalrat hat in einer Entschließung vom 31. Jänner 1996 

seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, bis Jahresende 1996 die 

erforderlichen Dokumente für die Ratifizierung des Rahmenüber

einkommens zu erhalten. 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten übermittelt 

anbei den Entwurf für die Regierungsvorlage betreffend das 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und 

ersucht um allfällige Stellungnahme bis 

Freitag, 6. Dezember 1996. 

Sollte bis dahin keine Stellungnahme einlangen, wird die do. Zu

stimmung zum gegenständlichen Entwurf angenommen. Aus Ersparnis

gründen wird nur der deutsche Text des Rahmenübereinkommens 

übermittelt. Der englische und/oder französische Text des über

einkommens wird jedoch auf Wunsch jederzeit zur Verfügung 

gestellt werden. 

Für den Bundesminister: 

FABJAN m.p. 
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VORBLATT 

Problem: 

österreich ist derz eit nicht Partei e ines völkerrechtl ich 

verbindl i chen I nstrumentes zum Schutz nat ionaler Minderheiten . 

problemlösunq: 

Der Beitritt österreichs zum Rahmenübereinkommen des 

Europarats zum S chutz nationaler Minderh e iten , das den Schutz 

und die Förderunq von nationalen Minderh eiten vors ieht . 

Alternativen: 

Keine . 

Kosten : 

Keine Mitgliedsbeiträge . 

EU-Konformität: 

Dieser mul tilaterale Vertrag des Europarates , zu  dem auch 

:Jich�=itgl iedstaaten zum Beitritt eingel aden werden kannen , 

be�r:::t ein nicht durch EU-Recht gerege l t es Sachgebie�. Er ist 

�i� �em EU-Recht vereinbar . 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

1. Das vorl iegende Rahmenübereinkommen des Europarats zum 

Schutz nationaler Minderheiten hat gesetz ändernden b zw. 

ges e t z esergänz enden Charakter und bedarf daher der Genehmigung 

des Nationalrats gemäß Art . 50 Abs . 1 B-VG. Es enthält keine 

verf assungsändernden Bestimmungen und hat n icht pol it ischen 

Charakter . Die Bestimmungen des Übereinkommens s ind j edoch 

e iner unmittelbaren Anwendung im innerstaatl i chen Bereich ( vgl. 

Präambel , l etzter Absatz ) nicht zugäng l i ch .  Daher i st e in 

Beschluß des Nationalrates gemäß Art . 50 Abs . 2 B-VG 

erforderl ich, das Übereinkommen durch Gesetz e  zu e rfül l en . Da 

Kompetenzen der Bundes länder - insbesondere im Rahmen des 

Minderheitenschu lwesens - mitbetro f fen s ind , bedarf es gemäß 

Art. SO Abs . 1 zweiter S at z  B-VG der Z ust immung des 

Bundesrates. Die Bundesländer haben den Text des 

Rahmenübere inkommens i:t Juni 1 9 96 zur Stellungnahme übermittelt 

e rh alten . 

Im österre ichischen Vol ksgruppenrecht i st in § 1 Abs . 2 

Volksgruppengesetz eine D e finit ion des Begri f fes der 

" Vo lksgruppe "  enthalten . Das Rahmenübereinkommen verwendet 

h ingegen den Begr i f f  der "nat i onalen M inderheit",  gibt j edoch 

ke ine De f in ition dieses Begrif fes. Um s icherzuste l l en , daß das 

Rahmenübereinkommen i:t S inne d es ö st e rre ichischen Begri ffs der 

"Vo lksgruppe" angewendet ;"rird , ist be i der Rat i f ikat ion d i e  

Abgabe e iner interpre�at iven Erklärung erforderlich . 

österreich hat das Rahmenübereinkommen des Europa rats zum 

S chutz nat ionaler Minderhe iten am 1. Februar 1 9 95 unter dem 

Vorb ehalt der Rati f ikat ion unterze ichnet . Der Text des 

Rahmenübere inkommens :·;ar vor der Unterze ichnung der 

Bundesregierung mit Ministerratsvortrag zur Kenntnis gebracht 

worden . �it Stand-Ende S eptember 19 96 haben insgesamt J3 von 39 
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Mitgl iedstaaten des Europarates das Rahmenubereinkommen 

unterzeichne� , wob e i  5 Staaten des Europarates das 

Übereinkommen bereits rat i f iz iert haben . Das 

Rahmenübereinkommen.tritt völkerrechtl ich nach 12 

Ratifiz ierungen in Kraft . Die näheren Bestimmungen für das 

Verfahren zur überwachung der Durchführung des 
• -"'.1"'"- ... ... 

Rahmenübereinkommens soll das Ministerkomitee des Europarats 
f ,; � - " 

�. , 
innerhalb eines Jahres nach Inkra fttreten des . � . 

Rahmenübereinkommens beschl ießen . Grundsätz l ich kann das 
. .  " .  � � ... � ..... , 

Ministerkomitee des Europarates auch Nichtmi tgl iedstaaten des 

Europarates einladen , dem Rahmenübereinkommen zum S chutz 

nationaler Minderhe iten b e izutreten . 

2. Zur Entstehung des Übere inkommens 

Der internationale Rechtsschutz für na
·
t ionale M inderheiten 

war seit 1945 dadurch bee inträcht igt , daß e s  kein e inz iges 

b indendes Völkerrechts instrument in diesem Bereich gab . Die 

e inz ige völkerrechtl ich relevante Bestimmung stel lte seit 1966 

Art . 27 des International en Pakts für Bürgerl iche und 

Pol itische Rechte ( BGBl . Nr . 59 1/1978) dar , der j edoch keine 

h inreichende Grundlage für einen dauernden und umfassenden 

Minderhe itenschutz abgab . 

Der Eureparat hat die s ituation nation a l er Minderheiten bei 

verschiedenen Gelegenhe iten über einen Z eitraum von mehr als 

v ierzig Jahren untersucht . S chon im ersten Jahr ihres Bestehens 

( 194 9) erkann�e d i e  Parl amentarische Versammlung in einem 

Bericht ihres Aus s chusses für Rechts- und Verwal tungs fragen die 

Bedeutung des "Prob lems e ines erwe iterten S chutzes der Rechte 

nationaler Minderheiten" . 1 96 1  emp fahl die Parlamentarische 

Versammlung die Aufnahme e ines Artikels in e in zweites 

Zusatzprotokol l ,  um nationalen Minderheiten best immte durch die 

Europä ische Menschenrechtskonvent ion ( EMRK ) nicht erfaßte 

Rechte zu gewährle i sten . Der zuständige 

s achverständigenausschuß kam 197 3 j edoch z u  dem Ergebnis , daß 

es aus rechtlicher S icht n icht unbedingt notwend ig s e i , die 

Rechte von Minderheiten zum Gegenstand eines weiteren 

Protokolls zur EMRK zu machen. Die Sachverständigen waren 
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allerd ings auch der Ansicht , daß der Annahme eines solchen 

Protokoll , wenn d i es aus anderen Gründen zweckmäß ig erschiene , 

kein wesentl iches rechtliches Hindernis entgegenstünde . 

In j üngerer Zei t  hat die Parlamentarische Versammlung 

mehrere I n itiativen für die Erarbeitung e ines völkerrechtlich 

bindenden Minderheitenschutz instrumentes unternommen . Ihre 

Emp fehlung 1 1 3 4  ( 1 990) enthält eine AUfstel lung j ener 

Grundsät z e , wel che die Versammlung für den S chutz nationaler 

Minderheiten als notwendig erachtete . Glei chieitig wird darin 

unterstrichen , daß der Europarat d i e  geeignete organisation für 

die Ausarbeitung e ines Rechts instruments für diesen Bereich 

ist . In ihrer Emp f ehlung 1 17 7  ( 19 9 2) wird d i e  Dringlichkeit der 

Arbeiten an rechtl ich verb indl ichen M inderheitenschutz

instrumenten ( z . B .  eine europäische Konvent ion oder e in 

Zusatzprotokoll zur EMRK) besonders hervorgehoben. Gleichzeitig 

wird darin das M i nisterkomitee des Europarats aufge fordert , 

e ine Dekl aration mit den Grundprinz ip ien über die Rechte von 

Minderheiten anzunehnen , wel che b e i  der Prü fung von Beitritten 

neuer Staaten zum Europarat zur Anwendung kommen sollte. 

Im Mai 1 9 92 beauftragte das Ministerkomitee den 

Lenkungsausschuß für �enschenrechte ( CDDH ) , die Mög l ichke it der 

Abfassung spez i f ischer Rechtsnormen b etre ffend den S chutz 

nationaler Minderhe iten zu  untersuchen . Der CDDH setzte zu 

diesem Zweck ein en Sachverständigenausschuß (DH-MIN ) ein , der 

unter Beachtung des Grundsat z es der gegense itigen Ergänzung der 

Arbeiten des Europarats und der KSZE spez i f ische Rechtsnormen 

auf diesem Gebiet vorschl agen sollte . Der CDDH und der DH-MIN 

zogen verschiedene Texte in Betracht , insbesondere den 

Vorschlag der Europäi sChen Kommiss ion für d i e  Entwicklung der 

Demokratie durch das Recht ( der sogenannten Kommiss ion von 

venedig) für e in Europä isches übere inkommen zum S chutz 

national er Minderhe iten , den österre ichischen Vorschlag für ein 

Zusatzprotokoll zur EMRK, den in Empfehlung 1 2 0 1  ( 19 9 3) der 

Parl amentarischen Versammlung enthal tenen Entwurf eines 

Zusatzprotokol l s  zur EMRK s owie andere Vorschläge . Diese 
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Untersuchung mündete in den Bericht des CDDH an das 

Ministerkomitee vom 8 .  S eptember 1 993 , in dem verschiedene in 
diesem Bereich mögl iche Rechtsnormen sowie die Rechts in

strumente genannt wurden , in denen s ie n iedergelegt werden 

könnten . Der CDDH wies in diesem Zusammenhang darauf hin , daß 

es in bezug auf die Auslegung des Begri f fs " nationale 

Minderheit" keine übereinstimmung gab . 

Der entscheidende Schritt erfolgt e  b eim G i pfeltreffen der 

Staats- und Regierungschefs der M itgli edstaaten des Europarats 

in Wien am 8 .  und 9 .  Oktober 1993.  Dort wurde vereinbart , daß 

die nationalen Minderheiten , die durch d i e  geschichtlichen 

umwalzungen in Europa entstanden s ind , a l s  Beitrag zu Frieden 

und stabil ität geschützt und geachtet werden müssen . Ins

besondere beschl ossen die Staats - und Regierungschefs , 

rechtl iche Verp f l ichtungen in bezug auf den Schutz nationaler 

Minderheiten e inzugehen . I n  Anhang I I  der Wiener Erklärung 

wurde das Ministerkomitee beauftragt , 

mögl ichst bald e in Rahmenübere inkommen abzufassen , in 

dem die Grundsätze näher dargelegt werden , zu deren 

Einhaltung sich die vertragsstaaten verpfl ichten , um 

den Schutz national er Minderheiten s icherzustel l en . 

Dieses Übereinkommen �vürde auch für 

Nichtmitgl iedstaaten zur unterz e ichnung aufgel egt: 

mit dem Entwurf eines Protokolls  zu beginnen, das die 

Europaische Menschenrechtskonvent ion im kulturel len 

Bereich durch Best immungen ergänzt , die insbesondere 

für Angehörige nat iona l er Minderhe iten indiv iduel l e  

Rechte garantieren . 

Am 4. November 1 9 93 s etzte das Ministerkomitee e inen 

Ad-hoc-Ausschuß zum Schutz nati onal er Minderheiten (CAHMI N )  

ein . s ein Auftrag gab die  i n  Wien gefaßten Beschlüsse wieder . 

Ende Januar 1994 nahm der aus S achverstandigen aus den 

�itgliedstaaten des Europa rats bestehende Ausschuß seine 

-
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Arbeiten auf , die innerhalb von 9 Monaten abgeschlossen werden 

konnten . E in ige B estimmungen des Rahmenübereinkommens , die 

einer pol itischen Entscheidung bedu rften , s owie die 

Bestimmungen über die überwachung der Durchführung des 

Rahmenubereinkommens wurden vom Ministerkomitee selbst 

ausgearbe itet . 

Auf seiner S itzung vom 10.  bis 1 4 .  Oktober 1994 beschloß 

der CAHMIN, den Entwurf des Rahmenübereinkommens dem 

Ministerkomitee zu unterbreiten . Das Mini s terkomitee nahm auf 

seiner 95. Ministertagung am 10. November 1 9 9 4  den Text des 

Rahmenübereinkommens an . Es wurde am 1. Februar 1995 für die 

Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterz e ichnung aufgelegt . 

3 .  Ziel e  des Rahmenübere inkommens 

Das Rahmenübereinkommen ist die erste rechtsverbindl iche 

multilaterale Übereinkunft , die dem S chutz nationaler 

Minderheiten im a l lgemeinen gewidmet ist . Ihr Ziel ist , die 

ReChtsgrundsätz e  näher darzulegen , zu  deren E inhaltung die 

Staaten s ich verp fl ichten , um den S chutz nat i onaler 

Minderheiten s icherzustel l en .  Der Europarat ist damit dem 

Auftrag in der Wiener Erklärung ( Anhang II) gefolgt , die von 

der Organisation über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

(OS ZE , vormals KSZE ) angenommenen po l it ischen Verpflichtungen 

�oglichst weitgehend in rechtliche Verp fl ichtungen umzusetzen . 

In Anbetracht der Verschiedenart igke it der Gegebenhe iten 

und der Viel falt der zu lösenden Probl eme wurde die Form e ines 

Rahmenübereinkommens gewählt , das im wesentl ichen 

programmatische Best immungen enthä l t , in d enen die Ziele 

genannt werden , z u  deren Verfolgung d i e  Vertragsparte ien sich 

verp flichten . Diese Best immungen , d i e  nicht unmittelbar an

Nendbar s ind , erö f fnen den betrof fenen Staaten einen 

::rmessensspie l raum bei der �!erwirkl ichung der Ziele, die zu 

erre ichen sie �ich verp f l ichtet haben , und e rmöglichen ihnen 

so , besonderen Umständen Rechnung zu t ragen . 
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Es ist ferner darauf hinzuwe isen , daß das 

Rahmenubereinkommen keine Definition des Begriffs " nationale 

Minderheit" enthält . Es wurde beschlossen , pragmatisch 

vorzugehen , gestützt auf die Erkenntnis , daß es gegenwärtig 

nicht moglich ist, zu e iner Definition zu gel angen , die von 

allen Mitgli edstaaten des Europarats mitgetragen wird . 

Die Verwirkl ichung der in diesem Rahmenübereinkommen 

dargelegten Grundsätze erfolgt mittels innerstaatl icher 

Rechtsvorschri ften und geeigneter Regierungspolitik . Die 

Anerkennung kol lektiver Rechte ist damit nicht verbunden . Die 

Betonung l iegt auf dem S chutz von Angehörigen nationaler 

Minderheiten , die ihre Rechte einzeln oder in Geme inscha ft mit 

anderen ausüben können ( s iehe Artikel 3 Absatz 2 ) . In d ieser 

Hins icht folgt das Rahmenübereinkommen dem Lösungsansatz von 

Texten , die von anderen internat ionalen organisationen 

angenommen :oJurden. 

4. Gliederung des Rahmenübere inkommens 

Außer der Präambel enthält das Rahmenübereinkommen fünf 

Abschnitte . 

Abschnitt I enthäl t Bestimmungen , die in allgeme iner Weise 

bestinmte wesentl iche Grundsätze festlegen, die der 

Verdeutlichung der anderen materi ellen Best immungen des 

Rahmenübereinkommens dienen können . 

Abschnitt I I  enthält einen Katalog spe z i fischer Grundsätze . 

Abschnitt I I I  enthält versch iedene Bestimmungen über die 

Auslegung und Anwendung des Rahmenübereinkommens . 

Abschnitt IV enthält Best immungen übe r  die uberwachung der 

Durch führung des Rahmenubere inkommens . 

AbSChnitt V enthält die Schlußklauseln , die sich an die 

Muster-Schlußklauseln für im Rahmen des Europarats geschlossene 

Übereinkommen anlehnen . 
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II. Besonderer Teil 

Präambel 

Die Präambel e rl äutert die Gründe für d ie Ausarbeitung 

dieses Rahmenübereinkommens und l egt besti mmte grundsätzl iche 

Anl iegen seiner Verfasser dar . Schon die e in l e itenden Worte 

lassen erkennen , daß diese übereinkunft auch von S taaten , die 

nicht Mitglied des Europarats sind , unterz e i chnet und 

rati f i z iert werden kann ( s iehe Artikel 27 und 29 des 

Rahmenübereinkommens ) .  

Die Präambel n immt Bezug auf das satzungsgemäße Ziel des 

Europarats und auf e ines der Mittel zur E rr eichung dieses 

Zieles , die Wahrung und Entwicklung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten . 

S ie nimmt ferner Bezug auf die wiener Erklärung der Staats

und Regierungsche f s  der Mitgliedstaaten des Europarats , ein 

Dokument , welches das Fundament für dieses Rahmenübereinkommen 

gel egt hat . Der Wortlaut der Präambe l  l ehnt s ich in der Tat 

weitgehend an diese Erklärung an , insbesonde re deren Anhang II. 

Das gleiche gilt für die Auswahl der in den Abschnitten I 

und II des Rahmenübereinkommens vorgesehenen Verpflichtungen. 

Die Präambel erwähnt , ohne erschöpfend z u  sein , dre i 

we itere Quel l en ,  auf die der Inhalt des Rahmenübereinkommens 

zurückgeht : die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK) sowie Dokumente der Vere inten Nationen 

und der OSZE ( früher KSZE ) , die Verp f l i chtungen betre ffend den 

Schutz nationaler Minderhe iten enthalten . 

Die Präambel spiegelt d ie Besorgni s  des Europarats und 

seiner �itgl iedstaaten über die Gefährdung der Existenz 

nationaler Minderhe iten wider und geht zurück auf Artikel 1 

Absatz 1 der Erklärung der Vereinten Nat i onen über die Rechte 

von Angehörigen national er oder ethnischer , rel igiöser und 

sprachlicher M�nderheiten ( ReSOlution 47/135, angenommen von 

der Generalversammlung am 18. Dezember 1992). 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)10 von 48

www.parlament.gv.at



- 8 -

In Anbetracht dessen , daß das Rahmenübe reinkommen auch 

Nicht�itgliedstaaten des Europarats o f fensteht , und um einen 

umfassenderen Lösungsansatz sicherzuste l l en , wurde beschlosse� , 

best i�te Grundsätze aufzunehmen , aus denen sich Rechte und 

Freihe iten ergeben , die schon in der EMRK oder den Protokollen 

dazu gewährle istet s ind ( siehe hierzu auch Artikel 23 des 

Rahmenubereinkommens) . 

Die Bezugnahme auf Übereinkommen und E rklärungen der 

Verein�en Nationen ruft die �-iel twei t gele isteten Arbeiten in 

Erinnerung, zum Beispiel im International en Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte ( Artike l  27) und in der 

Erklärung über d i e  Rechte von Angehörigen nationaler oder 

ethn ischer, rel igiöser und sprachl i che� M i nderheiten . 

Die Bezugnahme auf die en�sprechenden verpfl ichtungen im 

Rahmen der OSZE spiegelt den :n Anhang I I  der wiener Erklärung 

ausgesprochenen Wunsch wider , der Europarat möge s ich bemühen, 

diese �o lit ischen Verpfl ichtungen möglichst umfassend in 

rechtl:che Verp f l i chtungen umzusetz en . Insbesondere das 

Kopenhagener Dokument �ar für die Ausarb e i tung des 

Rahrnenubereinkommens richtungweis end . 

Der vorletz t e  Absa�z der ? räambel beschreibt das 

Haup�anli egen des Rahmenubereinkornmens : Sicherstellung des 

wirksamen Schu�z es nationaler �inderheiten und der Rechte von 

Angehörigen dieser Minderhe i�en . E r  b etont auch , daß der 

wirksame Schutz unter Achtung der Rechtsstaatl ichke it, der 

terri�orialen Unversehrthe it �nd der nationalen Souverän ität 

der staaten gewährle ist et �er�en sol lte . 

Der letzte Absatz soll zum Ausdruck b ri ngen , daß die 

8es�i=mungen dieses Rahrnenübereinkommens n i cht unmittelbar 

anwendbar s ind . Er befaßt sic� nicht mit Recht und Praxis der 

ver�=agsparteien i n  bezug auf die Übernahme völkerrechtl icher 

Ver�=age in die inners�aatl iche Rechtsordnung . 
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ABSCHNITT I 

Art ikel 1 

Artikel 1 soll in erster Linie darlegen , daß der S chutz 

nat ionaler Minderheiten , der Bestandteil des 

Menschenrechtsschutz es ist , nicht in den Bereich fäl l t , der den 

staaten ausschließl ich vorbehalten ist . D ie Aussage , daß dieser 

S chutz "Bestandteil des international en Schutzes der 

Menschenrechte" ist , gibt j edoch den durch die EMRK 

e ingesetzten Organen keinerl e i  Zuständigkeit zur Aus l egung 

d i eses Rahmenübereinkommens . 

Der Artikel bez ieht s ich auf den Schutz nationaler 

Minderheiten als solche und auf den Schutz der Rechte und 

Fre ihe iten von Angehörigen d ieser Minderhe iten . Diese 

Unterscheidung und der Unterschied in der Abfassung machen 

deut l ich , daß keine kol lekt iven Rechte nationaler M inderhe iten 

beabs ichtigt sind ( s iehe auch die Erläuterungen zu Artikel 3) . 

D i e  Vertragsparteien erkennen j edoch an , daß der Schutz einer 

nat i onalen Minderheit durch den Schutz der Rechte der e inzelnen 

Angehörigen dieser Minderheit erre icht werden kann . 

Arti ke l  2 

Dieser Artikel sieht e ine Reihe von Grundsätzen vor , 

wel che die Anwendung des Rahmenübereinkommens bestimmen . Er 

geht unter anderem zurück auf die Erklärung der Vere inten 

Nat ionen über Grundsätze des Völkerrechts b etre f fend 

freundschaftliche Bez iehungen und Zusammenarbe it zwi schen den 

Staaten im Einkl ang mit der Charta der Vere inten Nationen 

( Entschl ießung 2625 (XXV) der Genera lversammlung vorn 

2 4 . Oktober 1970). Die in d i eser Best immung genannten 

Grundsätze sind z.war allgeme i ner Art, aber für den von dem 

Rahmenübere inkommen erfaßten Bereich gleichwohl von b esonderer 

Bedeutung . 
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Artikel 3 

Dieser Artikel enthält in zwe i getrennten Absätzen zwei 

verschiedenartige , aber miteinander in Zusammenhang stehende 

Grundsätze. 

Absatz 1 

Absatz 1 garantiert zunächst j eder Pers on , die einer 

nationalen Minderheit angehört , das Recht , frei zu entscheiden , 

ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht . Nach 

dieser Bestimmung bleibt es j eder Person , die e iner nationalen 

Minderheit angehört, selbst überlassen z u  entscheiden , ob sie 

s ich unter den Schutz, der s ich aus den Grundsätzen des 

Rahmenubere inkommens erg ibt, stellen möchte oder n icht. 

Dieser Absatz bedeutet nicht , daß eine Person das Recht 

hat, Hillkürlich zu entscheiden , daß sie e iner nationalen 

Minderheit angehört . Die subj ektive Entsche idung der Person ist 

untrennbar mit obj ektiven , für ihre Ident ität maßgebl ichen 

Kriterien verbunden . 

Absa�z 1 sieht ferner vor, daß aus der durch diese 

Bes����ung gewahrleisteten freien Entscheidung oder aus der 

Ausubung der �it d ieser Entsche idung verbundenen Rechte keine 

Nachteile erNachsen dürfen. Dieser Teil der Best immung soll 

s icherstellen, daß die Ausübung der freien Entsche idung auch 

nicht �ittelbar beeinträcht igt wird. 

Absatz 2 

Nach Absa�z 2 können die Rechte und Fre ihe iten, die sich 

aus den in dem Rahmenübereinkommen enthal tenen Grundsätzen 

ergeben , allein oder in Geme inschaft mit anderen ausgeübt 

werden. Damit wird die Möglichke it der geme insamen AusUbung 

dieser Rechte und Fre ihe iten anerkannt, Has etwas anderes ist 

als die Gewährung kol l ekt iver Rechte. Der Ausdruck " andere " ist 

._ ..... 
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im weitesten S inn zu verstehen und umfaßt Angehörige derselben 

nationalen Minderheit , einer anderen nat ionalen Minderheit oder 

der Mehrheit . 

ABSCHNITT 11 

Artikel 4 

Dieser Artikel soll s icherstel l en , daß die Grundsätze der 

Gleichheit und der Nichtdiskriminierung auf Angehörige 

nationaler Minderheiten Anwendung f inden . D i e  Bestimmungen 

dieses Artikels s ind im Zusammenhang d ieses 

Rahmenübere inkommens auszulegen . 

Absätz e  1 und 2 

Absatz 1 bringt diese be iden Grundsät z e  in der klass ischen 

Weise zum Ausdruck . Absatz 2 betont , daß d i e  Förderung der 

vol l ständigen und tatsächlichen G l e ichheit zwischen Angehörigen 

e iner nationalen Minderheit und Angehörigen der Mehrheit es 

erfordern kann , daß die Vertragspa rte i en besondere Maßnahmen 

ergre i fen , welche die besonderen Bedingungen der betro ffenen 

Personen berücksi cht igen. Diese Maßnahmen müssen " angemessen" 

sein , das heißt dem Grundsatz der Verhältn ismäßigkeit 

entsprechen , damit nicht die Rechte anderer verletzt oder 

andere diskriminiert �erden . Dieser Grundsa t z  verlangt unter 

anderem , daß solche Maßnahmen hins ichtl ich ihrer Dauer oder 

ihres Umfangs nicht über das zur Erreichung des Zieles der 

vol l ständ igen und tatsächlichen Gle ichheit notwendige Maß 

hinausgehen . 

Das Rahmenübereinkommen enthält keine gesonderte 

Best immung , die e igens den Grundsatz der Chancengl eichhe it 

behandelt . Die Aufnahme einer solchen Best immung wurde als 

unnotig erachtet , da der Grundsatz schon in  Absatz 2 dieses 

Art ikels stillschweigend inbegri f fen ist . 
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Absatz 3 

Absatz 3 soll verdeutl ichen , daß d ie in Absatz 2 genannten 

Maßnahmen nicht als
. 

Verletzung der Grundsätze der Gleichheit 

und der Nichtdiskriminierung angesehen werden dürfen . Diese 

Bestimmung soll Angehörigen nationaler Minderheiten wie auch 

Angehörigen der Mehrheit tatsächl iche Gleichheit garantieren. 

Art ikel 5 

Dieser Artikel soll im wesentl ichen s icherstellen , daß 

Angehörige nationaler Minderhe iten ihre Kultur pflegen und 

weiterentwickeln und ihre Identität bewahren können . 

Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine Verp fl ichtung zur Förderung der 

hierzu notwendigen Bedingungen. Er nennt vier wesentl iche 

Bes�andteile der Identität e iner nationalen Minderheit. D iese 

Bestimmung bedeutet nicht , daß alle  ethnischen , kulturellen ,  

sprachl ichen oder rel igiösen Unterschiede zwangsl äufig zur 

Entstehung nationaler Minderheiten führen ( e ine derart ige 

Feststel lung enthäl t bereits der Bericht des 

OSZE-Experten�reffens in Genf 199 1 ,  Abschnitt II Absatz 4). 

Mi t der Bezugnahme au f " Tradi t ionen" -. .;erden n i cht Brauche 

gutgeheißen oder hingenommen, die i nnerstaatl ichem Recht oder 

völkerrechtl ichen Normen zuwiderlaufen . Traditionel le Bräuche 

unterl iegen nach wie vor den Beschränkungen, die s i ch aus den 

Erfordernissen der offentl ichen Ordnung ergeben. 

Absatz 2 

Absatz 2 soll Angehorige nat ionaler Minderheiten vor 

Assi�ilierung gegen ihren lvilien schützen. Er verb ietet n i cht 

die freiwill ige Assimilierung. 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 15 von 48

www.parlament.gv.at



- 13 -

Absatz 2 hindert die vertragspart e ien n i cht , Maßnahmen im 

Rahmen ihrer allgemeinen Integrationspo l it i k  zu tre f fen . 

Hiermit wird die WiChtigkeit des soz i a l en Z usammenhalts 

anerkannt und der in der Präambel ausgesprochene Wunsch 

wiedergegeben , daß die kulturelle V i e l falt für j ede 

Gesellschaft e ine Quel l e  und ein Faktor nicht der Teilung, 

sondern der Berei cherung sein möge . 

Art ikel 6 

Dieser Artikel ist Ausdruck der i n  Anhang I I I  der Wiener 

Erklärung geäußerten Besorgnisse ( Erklä rung und Aktionsplan zur 

Bekämp fung von Rass ismus , :remdenfe indl i chke it , Antisemitismus 

und Intoleranz ) .  

Absatz 1 

Absatz 1 betont den Geist der Toleranz und des 

interkulturellen D i alogs und weist darauf h in, daß es wichtig 

ist, daß die Vertragsparteien die gegenseit ige Achtung, das 

gegenseitige Verständnis und die Zusammenarb e it zwischen a l l en 

in ihrem HOheitsgeb iet l ebenden Menschen fördern . Die Bereiche 

Bildung, Kultur u nd Medien Nerden h i e r  e igens erwähnt, da s ie 

als besonders bedeutsam für die Erre ichung d i eser Z iele 

angesehen werden . 

Zur stärkung des soz ialen Zusammenha lts i st dieser Absatz 

unter anderem darauf geriChtet, die Toleranz und den 

interkulturel l en Dialog dadurch zu fördern , daß durch 

Ermu�igung interkulture l l er Organisati onen und Bewegungen, 

welche die gegense it ige Achtung und das gegenseitige 

Vers��ndnis fördern und diese Menschen unter Bewahrung ihrer 

Identität in die Gesellscha ft integ r ieren wol l en , Schranken 

zwischen Angehörigen ethn ische r ,  kul ture l l e r, sprachl icher und 

rel igiöser Gruppen beseitigt ' .... erden . 
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Absatz 2 

Diese Bestimmung geht zurück auf Absatz 4 0 . 2 des 

Kopenhagener Dokuments der OSZE . Diese Verp fl ichtung hat den 

Schutz a ller Menschen zum Z iel , die diskriminierenden, 

feindsel igen oder gewalttätigen Handlungen oder der Androhung 

solcher Handlungen ausgesetzt s e in können, gleichviel , welchen 

Ursprungs diese Handlungen oder Drohungen s ind . 

Artikel 7 

Dieser Art ikel soll gewährl e isten, daß das Recht j eder 

Person, die einer nationalen Minderheit angehört, auf die darin 

genannten Grundfreiheiten geachtet wird . D i ese Freiheiten s ind 

selbstverständl i ch universeller Art , das heißt s ie gelten für 

alle Menschen, gleichviel , ob s i e  e iner nationalen Minderheit 

angehören oder nicht ( s iehe zum Beispiel die entsprechenden 

Bestimmungen der Artikel 9 ,  1 0  und 1 1  EMRK ) : für den Schutz 

nationaler Minderheiten s ind s ie jedoch von besonderer 

Bedeutung . Aus den in den Erläute rungen zur Präambel angegebenen 

Gründen wurde beschlossen , bestimmte bere its in der EMRK 

enthaltene Verp fl ichtungen aufzunehmen . 

Diese Bestimmung kann für die vertragsparteien bestimmte 

pos itive Verpfl ichtungen mit s ich bringen , die genannten 

Freiheiten vor nicht vom staat ausgehenden Verletzungen zu 

schützen . Der Europä ische Gerichtsho f für Menschenrechte hat 

anerkannt, daß nach der EMRK solch e  pos i tiven Verpfl ichtungen 

bestehen können . 

Ein ige der in  Artikel 7 genannten Freihe iten werden in den 

Artikeln 8 und 9 weiter ausge führt . 

Artikel 8 

Dieser Artikel enthält aus führlichere Vorschri ften zum 

Schutz der Rel igions freiheit a l s  Artikel 7. Er vere inigt in 
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einer einz igen Bestimmung verschiedene Elemente aus den 

Absätzen 32 . 2 ,  32 . 3  und 32 . 6  des Kopenhagener Dokuments der 

OSZ E . Diese Fre ih e i t  gilt s elbstverständl i ch für a l l e  Menschen , 

und Angehörige e iner nationalen Minderheit sol lten s ie nach 

Art ikel 4 ebenfa l l s  genießen . In Anbetracht der Bedeutung dieser 

Freiheit im vorl i egenden Zusammenhang wurde es j edoch als 

besonders angebracht erachtet , sie e igens h ervorzuheben . 

Art ikel 9 

Dieser Artikel enthält aus führl ichere Vorschri ften zum 

Schutz der freien Me inungsäußerung a l s  Artikel 7. 

Absatz 1 

Der erste Sat z  dieses Absatz es l ehnt s ich an Artikel 10 

Absatz 1 Satz 2 EMRK an . Obwohl d ieser Satz s ich ausdrückl ich 

auf die Freiheit z um Emp fang und zur Mitt e i l ung von Nachrichten 

und Ideen in der Minderheitensprache bez i eh t , schl ießt er auch 

die Freiheit zum Empfang und zur Mittei lung von Nachrichten und 

Ideen in der Sprache der Mehrhe it oder in a nderen Sprachen ein. 

Der zwe ite Satz d ieses Absatzes enthäl t  die Verp flichtung , 

sicherzustel len , daß es beim Zugang zu den Medien keine 

Diskri:::inierung g ibt . Die Worte "im Rahmen ihrer Rechtsordnung" 

wurden eingefügt , um Rücks icht auf Verfassungsbest immungen zu 

nehmen , �elche den Umfang beschränken , in dem e ine 

vertragspartei den Zugang zu den Med ien regeln kann . 

Absatz 2 

Dieser Absatz l ehnt s ich an Art ikel 1 0  Absatz 1 Satz 3 EMRK 

an . 

Genehmigungsverfahren für Horfunk- , Fernseh- und 

Lichtspielunternehmen soll ten von Diskrimini erung fre i sein und 

auf objektiven Kriterien beruhen . D i e  Aufnahme d ieser in 
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Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 EMRK nicht ausdrückl ich erwähnten 

Bedingungen wurde für e ine Übereinkunft , mit der Angehörige 

e iner national en Minderhei t  geschützt werden sollen, als wichtig 

erachtet. 

Das auch in Absatz 3 dieses Artikels erscheinend.e Wort 

" Hörfunk" erscheint in dem entsprechenden S atz des Artikels 10 

EMRK nicht . Es wird verwendet , um d ie moderne Terminologie 

wiederzugeben , und bringt gegenüber Arti kel 10 EMRK keinen 

wesentl ichen Bedeutungsunterschied mit s i ch .  

Absatz 3 

Der erste Sat z  dieses Absatzes , der die Scha ffung und 

Nutzung von Printmedien behandelt , enthäl t  e ine im wesentl ichen 

negative Verpfl iChtung , während in dem flexibler abge faßten 

zweiten Satz e ine pos it ive Verpfl ichtung auf dem Geb iet des 

Hörfunks und Fernsehens im Mitte lpunkt steht ( zum Beispiel die 

Zuweisung von Frequenzen ) .  In dieser Unterscheidung kommen die 

relative Knappheit verfügbarer Frequenzen und der 

Regelungsbedarf im Bereich des Rundfunks zum Ausdruck .  Auf das 

Recht von Angehörigen einer nat ionalen M inderheit , s ich um 

Mit�el zur �inrichtung von Med ien z u  bemühen , wurde nicht 

ausdr�ckl i ch Bezug genommen , da d ieses Recht als 

selbs�verstandlich anges ehen wurde . 

Absatz 4 

Dieser Absatz unterstreicht d i e  Notwendigke it besonderer 

Maßnahmen mit dem Z iel , Angehörigen nati onaler Minderheiten den 

Zugang zu den Medien zu erle ichtern und gleichzeitig Toleranz 

und kulturellen Plural ismus zu fördern . Der Ausdruck 

" angemessene Maßnahmen " ',vurde aus den Grunden verwendet , die in 

den E:rl äüterungen zu Art ikel 4 Absatz 2 genannt tverden, in dem 

dieselben Worte vorkommen . Der Absatz ergänzt die in Artikel 9 

Absa�z 1 letzter Satz enthaltene Verp f l ichtung . Die i� diesem 

Absa�z vorgesehenen Maßnahmen 
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könnten beispielsweise darin bestehen , die Ausstrahlung von 

Sendungen oder die Produktion von Programmen , die 

Minderheitenfragen behandeln und/oder einen Dialog zwischen den 

Gruppen ermögl ichen , zu f inanz ieren oder unter Achtung der 

redaktionellen Unabhängigke it Herausgeber und 

Rundfunkveranstal ter zu ermut igen , national en Minderheiten 

Zugang zu ihren Medi en zu gewähren . 

Art ikel 10 

Absatz 1 

Die Anerkennung des Rechts j eder Person , die e iner 

nat ionalen Minderh e it angehört , ihre Minderheitensprache frei 

und ungehindert zu gebrauchen ,  ist besonders wicht i g . Der 

Gebrauch der Minderhe itensprache ist für d iese Personen e ines 

der �ichtigsten M ittel , mit denen s i e  ihre Identität behaupten 

und bewahren können . Er ermögl icht ihnen auch die fre i e  

Me inungsäußerung . " In der Öffentlichkeit" bedeutet zum Beispiel 

an e inem öf fentlichen Ort , draußen oder in Gegenwart anderer , 

bez i eht s ich aber unter keinen Umständen auf den Verkehr mit 

Behorden , der Gegenstand des Absatz es 2 dieses Art ikels ist . 

Absatz 2 

Diese Best immung erfaßt n icht den gesamten Verkehr zwischen 

Angehorigen nationaler Minderhe iten und Behörden . Sie erstreckt 

s ich nur auf Verwaltungsbehorden . Allerdings ist d ieser Begriff 

weit aus zulegen , so daß e r  zum Beispiel auch Ombudsmanner 

umfaßt . In der Erkenntnis , daß mit dem Gebrauch der 

Minderheitensprache im Verkehr zwischen Angehörigen nat ional er 

Minderhe iten und Verwa ltungsbehorden mogl i cherwei s e  finanz ielle , 

verwal tungsmaßige - insbesondere im mil itärischen B ere ich - und 

technische s chwi�rigke iten verbunden s ind , wurde d iese 

Bes�i�ung se�r flexibel f ormu l i ert , so daß den Vertragsparteien 

e in großer Ermessensspiel raum b leibt . 
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Liegen die beiden Voraussetzungen nach Absatz 2 vor, so 

bemühen sich die Vertragsparteien , den Gebrauch der 

M inderheitensprache im Verkehr mit den Verwaltungsbehörden 

soweit wie mögl ich s icherzustel len. Ob e in "tatsächlicher 

Bedarf" vorliegt, hat der staat auf der Grundlage objektiver 

Kriterien festzustellen. Wenngleich die Vertragsstaaten alle 

Anstrengungen unternehmen sol lten , um diesen Grundsatz 

anzuwenden, kommt in der Formul ierung "soweit wie mögl ich" zum 

Ausdruck, daS verschiedene Faktoren , insbesondere die 

finanz iellen Mögl ichkeiten der betreffenden Vertragspartei, 

Berücksichtigung f inden können. 

Die Verpfl ichtungen der Vertragsparteien in bezug auf den 

Gebrauch von Minderheitensprachen berühr�n in keiner Weise die 

Stellung der staatssprache oder Staatssprachen des betreffenden 

Landes. Auch enthält das Rahmenübereinkommen bewußt keine 

Def inition der "Gebiete , die von Angehör igen nationaler 

Minderheiten traditionel l oder in beträchtl icher Z ahl bewohnt 

werden" . Es wurde als besser angesehen , e ine flex ible 

Formul ierung zu beschließen , die es erlaubt , den besonderen 

Umständen j eder Vertragspartei Rechnung zu tragen. Der Ausdruck 

"traditionell .. . bewohnt werden" bez ieht s ich nicht auf 

historische Minderhe iten, sondern nur auf Minderhe iten , d ie noch 

immer in demselben geographischen Geb iet l eben ( s i ehe auch 

Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 2 ) .  

Absatz 3 

Dieser Absatz beruht auf bestimmten i n  den Art ikeln 5 und 6 

der Europäischen Menschenrechtskonvention enthaltenen 

Bestimmungen. Er geht n icht über die in den genannten Art ikeln 

enthaltenen Garantien hinaus . 

-
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Artikel 11 

Absatz 1 

In Anbetracht der praktischen Auswirkungen dieser 

Verp f l ichtung wurde diese Best immung so gefaßt , daß die 

Vertragsparteien s ie unter Berücks ichtigung ihrer j ewei ligen 

besonderen Umstände anwenden können . So können die 

Vertragsparteien beispielsweise das Alphabet ihrer Staatssprache 

benut z en ,  um den ( die)  Namen e iner Person , die e iner nationalen 

Minderheit angehört , in phonetischer Form z u  schreiben . 

Personen , die gezwungen wurden ,  ihre ( n ) ursprüngl ichen Namen 

aufzugeben , oder deren Name(n ) zwangsweise geändert wurde ( n ) , 

sollten Anspruch auf Hiederherstel l ung ihres (ihrer)  

ursprüngl ichen Namen haben ; davon ausgenommen s ind 

selbstverständli ch Fäl le von Rechtsmißbrauch und 

Namensänderungen zu betrügerischen Zwecken . Es wird davon 

ausgegangen , daß die Rechtsordnungen der Vertragsparte i en 

d iesbezüg l ich den völkerrechtl ichen Grundsätzen betre f fend den 

Schutz nationaler Minderhe iten Rechnung tragen werden . 

Absatz 2 

Die Verpfl ichtung in diesem Absatz betr i f ft das Recht einer 

Person , "für die ö f fentl ichke it s ichtbar Sch ilder , Aufschri ften 

und Inschri ften sowie andere Mitteilungen privater Art in ihrer 

Minderheitensprache" anzubringen . Dies schl ießt natürl ich nicht 

aus , daß von Angehörigen nat ionaler Minderhe iten verl angt werden 

kann , daß s ie zusätz l ich d i e  staatssprache und/oder andere 

Minderhe itensprachen gebrauchen . Der Ausdruck "privater Art" 

bez ieht s ich auf a l les , �as n icht amt l i ch ist . 

Absatz 3 

Mit diesem Artikel sol l d ie Mog l ichkei t  gefördert �erden , 

Ortsnamen , straßennamen und andere für die öffent l i chke it 

bestimmte topographische H i nwe i s e  auch in der Minderheiten-
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sprache anzubringen . B e i  der Verw irkl ichung dieses Grundsatzes 

s ind die staaten berechtigt , den besonderen Gegebenheiten und 

dem Rahmen ihrer Rechtso rdnungen, einschl ießl ich eventueller 

Übereinkünfte mit anderen staaten , gebührend Rechnung zu tragen . 

Es versteht s ich ,  daß d i e  Vertragspartei en in dem von dieser 

Bestimmung erfaßten Bere ich nicht verp f l i chtet s ind , mit anderen 

Staaten Übereinkünfte z u  schl ießen . Umgekehrt ist die 

Möglichke it ,  solche Übereinkünfte zu sch l i eßen , n icht 

ausgeschlossen . Es versteht s ich weiterh i n , daß die  

Rechtsverbindl ichkeit bestehender Übereinkünfte unberührt 

bleibt . Diese Bestimmung bedeutet keine amtl iche Anerkennung von 

Ortsnamen in den Minderheitensprachen . 

Artikel 12 

Dieser Artikel soll d i e  Kenntnis der Kultur, Geschichte , 

Sprache und Rel igion sowohl der national en Minderhe iten als auch 

der Mehrheitsbevolkerung unter e inem i nterkulturel l en 

Bl ickwinkel (s iehe Artikel 6 Absatz 1) fördern . Das Z ie l  ist ,  

ein Kl ima der Tol eranz und des Dia logs z u  schaffen , wie e s  in 

der Präambel des Rahmenübereinkommens und in Anhang II der 

Wiener Erklärung der s taats - und Reg ierungschefs heißt . Die in 

Absa�z 2 enthal tene Auf z ahlung i s t  nicht erschopfend , und die 

�'lor"=e "Zugang za Lehrbuchern" umfassen auch die Vero f fentlichung 

von Lehrbüchern und deren Erwe rb in anderen Ländern . D ie 

Verpflichtung zur Förderung der Chanceng l e ichheit von 

Angehörigen nationaler r1inderheiten beim Zugang zu a l len 

B i ldungsstufen gibt ein in der �'liener Erklärung zum Ausdruck 

gebrachtes Anliegen wieder. 

Artikel 13 

Absatz 1 

Die Verpflichtung der Vertragsparte ien, das Recht von 

Angehörigen nationaler Minderhei ten auf G ründung und Betreiben 

e igener privater Bildungs - und Ausbi ldungse inrichtungen 
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anzuerkennen , besteht vorbehaltlich der E r fordernisse ihres 

Bildungssystems , insbesondere der Vorschri ften über die 

Schulpflicht. Die unter diesen Absatz fallenden E inrichtungen 

können derselben Aufsicht unterliegen w i e  andere Einrichtungen , 

insbesondere hins ichtlich der Unte rrichtsqualität . Ist die 

verlangte Qualität erreicht , so ist es w i chtig , daß die 

gegebenenfa l l s  erteilten Abschlüss e  amtlich anerkannt werden. 

Die einschlägige n  innerstaatlichen Rechtsvorschriften müssen auf 

obj ektiven Kri terien beruhen und dem Grundsatz der 

Nichtdiskrimin i e rung entsprechen . 

Absatz 2 

Die Ausübung des in Absatz 1 genannten Rechts bringt für die 

betreffende Vertragsparte i  zwar keine f i nanz ielle Verpfl ichtung 

mit s ich , schließt aber die Möglichkeit eines derart igen 

Beitrags auch nicht aus . 

Artikel 14 

Absatz 1 

Die Verp f lichtung , das Recht j eder P erson , die  einer 

national en Minderhe it angehört , auf Erlernen ihrer 

Minderheitensprache anzuerkennen , betri f f t  eines der wichtigsten 

Mittel , durch wel che d iese Personen ihre I dentität behaupten und 

bewahren können . Davon kann es keine Ausnahmen geben . 

Unbeschadet der i n  Absatz 2 genannten Grundsätze bedingt dieser 

Absa�z keine posit iven Maßnahmen , insbesondere finanz iel l er Art , 

auf seiten des s taates. 

Absatz 2 

Diese Bes t immung betrifft das Erlernen e iner 

r1inderheitensprache und den Unterricht i n  d ieser Sprache .  In der 

Erkenntnis , daß mit dem Cnterricht von Minderheitensprachen oder 

in �inderheite�sprachen �ögl icherweise f inanzielle , 

".C.}..' "'_ 
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verwaltungsmäßige und technische Schwierigkeiten verbunden sind, 

wurde diese Bestimmung sehr flexibel formuliert , so daß den 

Vertragsparteien ein großer Erme s sensspielraum bleibt . Die 

Verpfl ichtung , sich zu bemühen , den unterricht von 

Minderheitensprachen oder in M inderheitensprachen 

sicherzustellen , hängt von mehreren Voraussetzungen ab : 

insbesondere muß eine " ausreichende Nachfrage" seitens der 

Angehörigen der betreffenden nationalen Minderheiten bestehen. 

Der Ausdruck " soweit wie möglichft weist darauf hin , daß dieser 

Unterricht von den verfügbaren Mitteln der j eweiligen 

Vertragspartei abhängt . 

Der Tex� verz ichtet bewußt auf eine Definition des B egriffs 

" ausreichende Nachfrage " und erlaubt es den Vertragsparteien , 

durch diese flexible Formulierung den besonderen Gegebenheiten 

im e igenen Land Rechnung zu tragen .  Die Vertragsparteien können 

unter Berücksichtigung ihres eigenen Bildungssystems zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten und Regelungen wählen , um diesen 

Unterri cht s icherzustellen . 

Die i n  diesem Absatz erwähnten Alternativen " . . .  Möglich

ke iten haben , die Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser 

Sprache unterrichtet zu werden" schl ießen einander nicht aus . 

Nach Art ikel 14 Absatz 2 s ind d i e  s taaten zwar nicht 

verpfl ichtet, beides vorzusehen , abe r  sein Wortl aut hindert die 

Vertragsstaaten auch nicht , dies z u  tun . Zweisprachiger 

Unterricht kann eine der Mög l ichkeiten sein , das Ziel dieser 

Best immung zu erre ichen . Die s ich aus diesem Absatz ergebende 

Verpfl ichtung könnte auf die vorschul ische Erziehung ausgedehnt 

werden . 

Absatz 3 

Die Möglichke iten , d i e  M inderhe itensprache zu erl ernen oder 

in ihr unterrichtet zu werden , b e rühren nicht das Erlernen der 

Staatssprache oder den Unterricht in dieser Sprache . Die  

Kenntni s  der Staatssprache ist v ielmehr ein Faktor des s o z ia len 
. -

Zusammenhal ts und der Integration .  .- ;', 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 48

www.parlament.gv.at



- 23 -

Es ist Sache der Staaten mit mehr als e iner s taatssprache , 

die sich aus der Durchführung dieser Best immung ergebenden 

besonderen Fragen zu regeln . 

Artikel 15 

Dieser Artikel verlangt von den Vertragsparteien , daß sie 

die notwendigen Vorauss etzungen schaf fen für die wirksame 

Teilnahme von Angehörigen nationaler M i nd e rheiten am 

kulturellen , soz ialen und wirtschaftl ichen Leben und an 

öffen�lichen Ange legenheiten , insbesondere d enj enigen , die sie 

betreffen .  Er zie l t  vor al l em darauf ab , d i e  tatsächliche 

Gleichheit zwischen Angehörigen nat ionaler Minderheiten und 

Angehorigen der Mehrheit zu fördern . Um d i e  notwendigen 

Voraussetzungen für e ine solche Tei lnahme von Angehörigen 

nationaler Minderheiten zu schaf fen , könnten die 

Vertragsparteien - im Rahmen ihrer Verfassungsordnung - unter 

andere� die folgenden Maßnahmen fördern : 

Anhörung dieser Personen mittels geeigneter Verfahren und 

insbesondere durch ihre repräsentativen E in richtungen , wenn die 

Vertragsparteien Gesetzgebungs- oder Verwal tungsmaßnahmen 

plane�. die geeignet sind , diese Personen unmittelbar zu 

berutr=n : 

Einbeziehung dieser Pers onen in d i e  E rarbeitung , 

Durchführung und Auswertung innerstaatl icher und regionaler 

Ent#icklungspläne und -programne , die gee ignet sind , diese 

Personen unmittelbar zu berühren: 

Durchführung von Untersuchungen unte r  Mitwirkung d ieser 

Personen , um die mög l i chen Auswirkungen gepl anter 

Entwicklungsmaßnahmen auf d iese Personen f estzustellen : 

�irksame Bet e i l igung von Angehörigen nationaler Minderhe iten 

an Entscheidungspro z es sen und gewählten Gremien sowohl auf 

nationaler als auch auf kommunaler Ebene : 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)26 von 48

www.parlament.gv.at



. .  __ . -_._----

- 2 4  -

dezentral is ierte oder kommuna l e  Formen der Verwaltung. 

Artikel 16 

Dieser Art ikel sol l vor Maßnahmen s chützen , die das 

Bevölkerungsverhältnis in von Angehörigen nationaler 

Minderheiten bewohnten Gebieten verändern und darauf gerichtet 

sind , die Rechte und Freiheiten e inzuschränken , die sich aus 

diesem Rahmenübereinkommen ergebe n . Solche Maßnahmen könnten zum 

Beispiel Enteignung, Zwangs räumung und V e rtreibung oder e ine 

Änderung der Grenzen von Verwaltungsbe z i rken sein mit dem Zi�l, 
die Inanspruchnahme dieser Rechte und Fre iheiten einzuschränken 

("gerrymandering" - ManipUlation von wahl bez
.
irksgrenzen) . 

Der Artikel verbietet nur Maßnahmen , die bewußt darauf 

abz ielen , die  s ich aus dem Rahmenübereinkommen ergebenden �echte 

und Freiheiten e inzuschränken . Es wurde als  unmöglich erachtet, 

das Verbot auf Maßnahmen zu erstrecken , die eine Beschränkung 

dieser Rechte und Freiheiten zur Folge haben, da solche 

Maßnahmen biswe ilen durchaus berechtigt und rechtmäßig sein 

können .  Ein Beispiel dafür könnte d i e  Ums iedlung der Bewohner 

eines Dorfes s e in ,  um einen Staudamm zu bauen . 

Artikel 17 

Dieser Art ikel enthält zwei Verpflichtungen , die für die 

Erhaltung und Entwicklung der Kultur von Angehörigen einer 

national en M inderheit und für die Bewahrung ihrer Identität 

wichtig s ind ( s iehe auch Artikel 5 Absatz l) . Absatz 1 behandelt 

das Recht , ungehindert und fried l i ch Kontakte über Grenzen 

hinweg herzustel len und zu pflegen , während Absatz 2 das Recht 

auf Teilnahme an der Tätigkeit nichtstaatl icher organisationen 

schützt ( siehe dazu auch die Bestimmunge n  des Art ikels 7 über 

Versammlungs - und Verein igungsfreiheit ) . 

Die Bestimmungen dieses Art ikels beruhen weitgehend auf den 

Absa�zen 32 . 4  und 32.6 des Kopenhagener Dokuments der OSZE. Es 
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wurde als unnötig erachtet, eine ausdrückl iche Best immung über 

das Recht auf Herstellung und Pflege von Kontakten innerhalb des 

HOhe itsgeb iets e ines staates aufzunehmen, da  dieser Punkt durch 

andere Besti�ungen des Rahmenübereinkommens, insbesondere 

Art ikel 7 über die Versammlungs - und vere i nigungs fre iheit, 

hinreichend abgedeckt ersch i en . 

Artikel 18 

Dieser Artikel ermutigt die Vertragsparteien, zusätzl ich zu 

den bestehenden völkerrechtl ichen Übereinkünften und soweit es 

nach den jeweil igen Umständen gerecht fert igt ist, zwe i - und 

mehrseitige übereinkünfte z um S chutz nationaler Minderhe iten zu 

sch l ießen . Er regt ferner d i e  grenzüberschre itende 

Zusammenarbeit an. Wie in der Wiener Erklärung und ihrem 

Anhang I I  betont wird , s ind solche Übere inkünfte und e ine solche 

Zus ammenarbeit für d ie Förderung von Tol eranz , �-lohl stand, 

S tab il ität und Frieden wicht ig . 

Absatz 1 

Zwei- und rnehrseit ige Übereinkünfte, wie s ie in diesem 

Absa�z vorgesehen s ind, könn�en zum Beisp i e l  :n den Bere ichen 

Kul tur , Bildung und In forma�ion gesch l ossen werden. 

Absatz 2 

Dieser Absatz unterstre icht d i e  Bedeutung der 

grenzüberschre itenden Z usamnenarb e i t . Der Informat ions - und 

Erfahrungsaustausch zwischen den Staaten ist ein wicht iges 

Instrument zur Förderung des Verständn isses füreinander und des 

gegenseitigen Vertrauens . D i e  grenzüberschre itende 

Z usammenarbeit hat insbesondere den Vorte i l , daß s ie Regel ungen 

e rmoglicht, jie e igens auf ::He i'hinsche und Bedurfn i sse der 

betro ffenen Personen zugeschn itten s ind . 

----_ .• , i 
-f 

�. 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)28 von 48

www.parlament.gv.at



- 2 6  -

Artikel 19 

Dieser Artikel s ieht die Mögl ichkei t  von Beschränkungen , 

Einschränkungen oder Abwe ichungen vor . Soweit es zu den in 

diesem Rahmenübere inkommen enthaltenen Verp f l ichtungen etwas 

Entsprechendes i n  anderen völkerrechtlichen übereinkünften ejU,t , 

insbesondere der EMRK , s ind nur die in diesen Übereinkünften 

vorgesehenen Beschränkungen , Einschränkungen oder Abweichungen 
+ ' '';'' ' '-' 

zuläss ig. Soweit es zu den in diesem Rahmenübere inkommen 

genannten Verp f l ichtungen keine Entsprechung in anderen 

völkerrechtl ichen übereinkünften gibt , s i nd nur die in anderen 

übereinkünften ( wie der EMRK) in bezug auf andere 

Verpfl ichtungen enthaltenen Beschränkungen , Einschränkungen oder 

Abweichungen zulä s s ig ,  die von Belang s ind . 

ABSCHNITT 111 

Artikel 2 0  

Angehörige nationaler Minderheiten haben die Verfassung und 

die übrigen innerstaatl ichen Rechtsvors ch ri ften zu achten . Diese 

Bezugnahme auf innerstaatl iche Rechtsvorschri ften gibt den 

ver�ragsparteien j edoch selbstverständl i ch nicht das Recht , die 

Bes� i�ungen des Rahmenübereinkommens n i cht einzuhal ten . 

Angehörige nationaler Minderhe iten müss e n  auch die Rechte 

anderer achten . Diesbezüglich wird auf Fäl l e  hingewiesen , in 

denen Angehörige nationaler Minderheiten landesweit zwar in der 

Minderheit sind , in einem Teilgeb iet des staates aber eine 

Mehrheit bilden . 

Artikel 2 1  

Diese Bestimmung unterstreicht die B edeutung der 

wesentl ichen Grundsätze des Völkerrechts und s ieht vor , daß der 

Schutz von Angehörigen nationaler Minderhe iten mit diesen 

Grundsätzen in E inklang stehen muß . 

, "'-' , 

-
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Artikel 22 

Diese Bestimmung , die s ich an Artikel 60 EMRK anlehnt , legt 

e inen bekannten Grundsatz dar . S ie s o l l  s icherste l l en , daß 

Angehörige national er Minderhe iten die j ewe ils für s ie 

güns� igsten innerstaatl i chen oder i nterna t ionalen 

Menschenrechtsvorschri ften in Anspruch nehmen können . 

Artikel 23 

Diese Best immung behandelt das Verhäl tnis zwischen dem 

Rahmenübereinkommen und der Konvent ion z um Schutz e  der 

Menschenrechte und Grundfre iheiten , auf d i e  in der Präambel 

Bezug genommen w ird . Das Rahmenub e re inkommen kann d ie in der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

garant ierten Rechte und Freiheiten unter keinen Umständen 

verändern . Vielmehr s ind d i e  im Rahmenübereinkommen 

niedergelegten Rechte und Freiheiten , d i e  Gegenstand e iner 

entsprechenden Besti�mung in der Konvent ion zum Schut ze der 

Menschenrechte und Grund fre iheiten s ind , in übere inst immung mit 

dieser auszulegen . 

ABSCHNITT IV 

Artike l  24 - 2 6  

Um e ine überwachung der Anwendung des Rahmenubere inkommens 

zu ermögl ichen , w ird dem Ministerkomitee d i e  Aufgabe übertragen , 

d i e  Durchführung durch d i e  Vertragsparte ien zu überwachen . Das 

Ministerkomitee best i�mt d i e  Art und We ise ,  in der d ie 

Vertragsparteien , d ie nicht Mitgl i eder des Europarats s ind , am 

Durchführungsmechanisrnus t e i lnehmen . 

Jede Vertragspar�e i ubermittelt dem Generalsekretär 

rege lmäß ig und sooft das M i n isterkomitee d ies verl angt , 

Informat ionen, d i e  f�r d i e  Durchführung d i eses 

Rahmenübereinkommens von Bel ang s ind . Der Generalsekretar 
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übermittelt diese Informationen dem Ministerkomitee . Jedoch ist 

der erste Bericht , der vol lständige Informationen über die 

Gesetzgebungsmaßnahmen und andere Maßnahmen enthalten sol l , 

welche die Vertragspartei zur Erfüllung der in dem 

Rahmenübereinkommen niedergelegten Verp fl ichtungen getroffen 

hat , innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 

Rahmenübereinkommens für d ie betreffende Vertragspartei 

vorzulegen . Die nachfolgenden Berichte sollen die im ersten 

Bericht enthaltenen Informat ionen ergänz en .  

Um s icherzustel len , daß die Durchführung des 

Rahmenübereinkommens wirksam überwacht wird , ist die Einsetzung 

eines beratenden Ausschusses vorgesehen . Aufgabe d ieses 

beratenden Ausschusses ist es , das Mi�isterkomitee bei der 

Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen zu unterstützen ,  

die von einer Vertragspartei zur Verwirkl ichung der im 

Rahmenübere inkommen niedergelegten Grundsätze getro f fen wurden . 

Es ist Sache des Ministerkomitees , innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten des Rahmenübereinkommens die Zusammensetzung 

und die Verfahren des beratenden Ausschusses zu bestimmen , 

dessen Mitgl ieder anerkanntes Fachwissen auf dem Gebiet des 

Schutzes nationaler Minderheiten bes itzen müssen . 

Die überwachung .der Durchführung d ieses Rahmenübereinkommens 

muß nach Mögl ichke it transparent sein . In dieser Hins icht ware 

es angebracht , die Verö f fentl ichung der Berichte und anderer 

s ich aus dieser überwachung ergebender S chri ftstücke vorzusehen . 

ABSCHNITT V 

Die in den Artikel n 2 7  bis 3 2  enthaltenen Schlußbestimmungen 

lehnen sich an die Muster-Schlußkl auseln für im Rahmen des 

Europarats geschlossene Übereinkommen an . Ein Art ikel über 

Vorbehalte wurde nicht aufgenommen : Vorbehalte s ind erlaubt , 

soweit sie völkerrechtl i ch zuläss ig sind . Abgesehen von den 

Artikeln 2 7  und 2 9  bedürfen die Schlußbestimmungen keiner 

besonderen Erläuterung . 
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Artikel 27 und 2 9  

Das Rahmenübereinkommen l iegt für d i e  Mitgliedstaaten des 

Europarats sowie auf Einladung des Ministerkomitees für andere 

staaten zur Unterzeichnung auf . Es w ird davon ausgegangen, daß 

" andere Staaten" die staaten sind , d i e  a n  der Organisation über 

S icherheit und Z us ammenarbeit in Europa t e i lnehmen . Diese 

Bestimmungen tragen der Wiener Erklärung Rechnung , nach der das 

Rahmenübereinkommen auch für Nichtm itgl i edstaaten zur 

Unterz eichnung aufl iegen soll ( s iehe Anhang I I  der Wiener 

Erkl ärung des G ip feltreffens des Europarats ) .  

Erklärung 

österreich erklärt , daß unter " nationa l e  Minderhe it" im 

s inne des Rahmenübereinkom�ens zum S chutz nationaler 

Minderheiten jene in Teilen des österre ichi s chen Bundesgeb ietes 

wohnhaften und b eheimateten Gruppen österre ichischer 

staatsbürger mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem 

Vo lkstum zu verstehen s ind . 

Declaration 

Austr i a  dec l a res , tha'C " na'Cional minority " 'Ilith in the 

meaning o f  the Framework C�nventi o n  for the Protect ion of  

Nat iona l Minor it ies i s  understood t o  des ignate the groups which 

have tradit iona l ly the ir �ome on the terr itory of  the Republ ic 

of  Austri a  and which are c omposed o f  Austrian citizens with a 

non-German mother tongue and �ith the i r  own culture . 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)32 von 48

www.parlament.gv.at



._--------

Europarat (Emblem) 

Straßburg , Februar 1995 
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RAHMENüBEREINKOMMEN 

ZUM SCHUTZ NATIONALER MINDERHEITEN 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 33 von 48

www.parlament.gv.at



RAHMENÜBEREINKOMMEN 

ZUM SCHUTZ NATIONALER MINDERHEITEN 

Die Mitgliedstaaten des Europarats und d i e  anderen staaten, die 

d i eses Rahmenübe r e inkommen unterz eichnen -

in der Erwägung ,  daß es das Z iel des Europarats ist , eine 

engere Verbindun g  zwischen se inen Mitg l i ed e rn herbeizuführen , 

um die Ideale und Grundsätz e , die ihr geme insames Erbe bilden , 

zu \vahren und z u  fördern ; 

in der Sr.vägung , daß e ines der t1 ittel  z ur Erre ichung dieses 

Z ieles in der Wahrung und in der Entwicklung der Menschenrechte 

und Grundfre ihe iten besteht ; 

in dem Wunsch , d i e  wiener Erklärung der s taats- und 

Regierungschefs d e r  M itgl iedstaaten des Europarats vom 

9 .  Oktober 1 9 9 3  i n  d i e  Tat umzuset z en : 

entschlossen , i n  ihrem j ewe i l igen Hohe itsgeb i et das Bes�ehen 

nat ional er Mind e rheiten zu schüt z en : 

in der �rwagung , daß d i e  gesch ichtl i chen Uwwal zungen i �  Europa 

geze igt haben , d a ß  der Schutz national e r  M inderhe iten f�r 

Stab il ität , demokrat ische S icherheit und F r i eden auf diesem 

Kon�i�ent �esentl ich ist : 

in der Srwägung , daß e ine p lural ist ische und wahrha ft 

demokra�ische G e s e l l scha ft n icht nur d i e  e thnische, kul ��re l l e ,  

sprachl iche und rel igiöse Iden�ität a l l e r  Angehörigen e iner 

nationalen Mind e rheit achten, sondern auch gee ignete 

Bedingungen sch a f fen sol lte , die es ihnen e rmöglichen , iiese 

Iden�ität zum Ausdruck zu bri�gen , zu bewahren und zu 

ent' . .;i ckeln : 

.. .  

. � ii;;��.·,�� , " ;:'!f.�" -�r�:, --\�,i:>'ii��i\��·; 
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in der Erwägung , daß es notwendig ist , ein Kl ima der Toleranz 

und des Dialogs zu schaffen , dami t  s ich die kulturelle Vielfalt 

für j ede Gesellschaft al s Quelle  und Faktor nicht der Teilung, 

sondern der Bereicherung erweisen kann : 

in der Erwägung , daß die Entwicklung e ines toleranten und 

blühenden Europas nicht allein von der Zusammenarbeit zwischen 

den sta aten abhängt , sondern auch der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zwischen lokalen und reg i onalen 

Gebietskörperschaften unter Achtung der Verfassung und der 

territorialen Unversehrtheit eines j eden s taates bedarf : 

im Hinb l ick auf die Konvention zum Schutz e  der Menschenrechte 

und Grundfreihe iten und der Protokol l e  dazu : 

im Hinb l i ck auf die den Schutz nat i onal e r  Minderheiten 

betreffenden Verpfl ichtungen , die in Übereinkommen und 

Erklärungen der Vereinten Nationen und i n  den Dokumenten der 

Konferenz über S icherhe it und Zusammena rbeit in Europa , 

insbesondere dem Kopenhagener Dokument vom 2 9. Juni 1 990 , 

enthalten s ind : 

entschlossen , d i e  zu achtenden Grundsät z e  und die s ich aus 

ihnen ergebenden Verpflichtungen festzulegen , um in den 

Mitgl iedstaaten und in den anderen Staaten , die 

Vertragsparte i en dieser Übere inkunft werden , den wirksamen 

Schutz national er Minderheiten sow ie der Rechte und Freiheiten 

der Angehörigen dieser Minderheiten unter Achtung der 

Rechtsstaatl i chkeit , der territorialen Unversehrtheit und der 

nati onal en S ouve ränität der staaten zu gewährleisten : 

gewillt , die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten 

Grundsät z e  mittels innerstaatl icher Rechtsvorschriften und 

geeignete r  Regi e rungspol itik zu verw i rkl ichen -

s ind wie folgt übereingekommen : 

• < • 
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Abschnitt I 

Artikel 1 

Der Schutz nationaler Minderhe iten und der Rechte und 

Fre iheiten von Angehörigen dieser Minderhe iten ist Bestandteil 

des internationalen Schutzes der Menschenrechte und stel lt als 

solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbe it dar . 

Art ikel 2 

Dieses Rahmenübere inkommen ist nach Treu und Glauben, im Geist 

der �lerständigung und To leranz und in üb ere inst immung mit den 

Grundsätzen guter Nachbarschaft , f reundscha ft l i cher Bez iehungen 

und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten anzuwenden . 

Art ikel 3 

( l ) Jede Person, die einer nat ionalen Minderheit angehö!t, hat 

das Recht, fre i zu entsche iden , ob sie a l s  solche behandelt 

werden mochte oder n icht ; aus d ieser Entscheidung oder der 

Ausubung der �it d ieser Entsche idung verbundenen Rechte dürfen 

ihr }:eine Nachteile erwachsen . 

( 2 )  Angehörige nationaler Minderhe iten können d i e  Rechte und 

Freiheiten , die s ich aus den in d iesem Rahmenübere inkommen 

niedergelegten G rundsät zen ergeben, einzeln sowie in 

Geme inscha ft �it anderen ausüben und gen i eßen. 

Abschnitt I I  

Art ike l 4 

( 1 ) Die Vertragsparte ien verp f l ichten sich, j eder Person , die 

e iner nationa len Minderheit angehört, das Recht auf Gleichhe it 

vor dem Gesetz und auf g l e ichen Schutz durch das Gesetz zu 
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gewahrleisten . In  d ieser Hinsicht ist j ede Diskriminierung aus 

Gründen der Zugehörigkei t  zu einer nationalen Minderheit 

verboten . 

( 2 )  Die Vertragsparteien verpfl ichten s ich , erforderl ichenfalls 

angemessene Maßnahmen zu ergreifen , um in allen Bereichen des 

wirtschaftlichen , soz ialen , pol itischen und kul turellen Lebens 

die VOllständige und tatsächliche Gleichheit zwischen den 

Angehörigen e iner nationalen Minderheit und den Angehörigen der 

Mehrheit zu fördern . In d ieser Hinsicht berücks ichtigen s ie in 

gebührender Wei s e  die besonderen Bedingungen der Angehörigen 

nationaler Minderheiten . 

( 3 )  Die in Übere instimmung mit Absatz 2 ergr i ffenen Maßnahmen 

werden nicht a l s  Diskriminierung angesehen .  

Artikel 5 

( 1 ) Die vertragsparteien verpflichten s ich , die Bedingungen zu 

fördern , die es Angehörigen nat ionaler Minderheiten 

ermögl ichen , ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln und 

die wesentl ichen Bestandteile ihrer Identität , näml ich ihre 

Rel igion, ihre Sprache, ihre Traditionen und ihr kulturelles 

Erbe, zu bewahren . 

( 2 )  Unbeschadet der Maßnahmen , die im Rahmen ihrer al lgemeinen 

Integrationspo l itik getro ffen werden , sehen d i e  

Vertragsparteien von Z ielsetzungen oder Praktiken ab , d i e  auf 

die Assimil ierung von Angehörigen nation a l er Minderheiten gegen 

deren Willen gerichtet s ind, und schützen d iese Personen vor 

j eder auf eine solche Ass imil ierung gerichteten Maßnahme . 

Artikel 6 

( 1 )  Die Vertragsparteien fördern den Gei s t  der Toleranz und des 

interkulturellen Dialogs und tref fen wirksame Maßnahmen zur 

Förderung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen 
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Verstandnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem 

HOheitsgebiet lebenden Menschen unabhäng ig von d eren 

ethnischer, kultureller, sprach l i cher oder rel ig iöser 

Identität, und z�a r  insbesondere in den Bere ichen Bildung , 

Kul tur und Med ien . 

( 2 )  Die Vertragsparte ien verpfl i chten s i ch, geeignete Maßnahmen 

zu treffen , um Menschen zu schütz en, d i e  wegen ihrer 

ethnischen , kulturellen, sprachl i chen oder rel igiösen Identität 

d iskriminierenden, feindsel igen oder gew a l ttätigen Handlungen 

oder der Androhung solcher Handlungen ausgesetzt sein können . 

Art ike l 7 

Die Vertragsparteien ste l l en sicher , daß das Recht aller 

Angehörigen einer nationalen Minderheit ,  s ich f riedlich zu 

versammeln und sich fre i  zusammenzuschl i eßen , sow ie ihr 

Anspruch auf freie Meinungs äußerung und auf Gedanken - ,  

Gewissens- und Rel igionsfreiheit geachtet werden. 

Art ikel 8 

Die Vertragspar�eien verp f lichten sich anzuerkennen , daß j ede 

Person , die einer na� i o n alen Minderheit a ngehört , das Recht 

hat , ihre Religion oder �eltanschauung zu bekunden sowie 

religiöse Einrichtungen , J rganis ationen und Vereinigungen zu 

grunden . 

Art ikel 9 

( 1 ) Die Vertragspa rteien verpfl i chten s ic h  anzuerkennen , daß 

das Recht j eder Person , iie einer nationa l en Minderheit 

angehört , auf freie Meinungsaußerung d i e  Fre ihe it der Me inung 

und d ie Freih e i �  zum E�p f a ng u nd z u r  �itteil ung von Nachri chten 

oder Ideen in der �inderheitensprache ohne Eingr iffe 

öf fentlicher ste l l en und ohne Rucksicht auf Landesgrenzen 

e inschl i eßt . Die Ver�ragspar�e ien ste l l e n  im Rahmen ihrer 
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Rechtsordnung s icher , daß Angehörige e iner nationalen 

Minderheit in bezug auf ihren Zugang zu den Medien nicht 

diskriminiert werden . 

( 2 )  Absatz 1 schl ießt n i cht aus , daß die vertragsparteien 

Hörfunk- , Fernseh- oder Lichtspielunternehmen e inem 

Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung und auf der 

Grundlage obj ektiver Kriterien unterwerfen . 

( 3 )  Die Vertragsparteien hindern Angehörige nat i onaler 

Minderheiten nicht daran , Printmedien zu scha f fen und zu 

nutzen .  Innerhalb des gesetzl ichen Rahmens für Hörfunk und 

Fernsehen stellen s ie s oweit wie mögl i ch und unter 

Berücks ichtigung des Absatzes 1 s iche r ,  daß Angehörigen 

nationaler Minderheiten d i e  Mögl ichkeit gewährt wird ,  e igene 

Medien zu schaf fen und zu  nutzen . 

( 4 )  Die Vertragsparteien e rgrei fen im Rahmen ihrer 

Rechtsordnung angemessene Maßnahmen , um Angehörigen nationaler 

Minderheiten den Zugang zu den Medien zu erle ichtern sowie 

Toleranz zu fördern und kulturel len Pluralismus zu ermögl ichen . 

Artikel 10  

( 1 ) Die  Vertragsparteien verpflichten s i ch anzuerkennen , daß 

j ede Person , die einer nat ionalen Minderheit angehört , das 

Recht hat , ihre Minderheitensprache privat und in der 

öffentl ichkeit mündl ich und schri ftlich frei und ungehindert zu 

gebrauchen . 

( 2 )  In Gebieten , die von Angehörigen nationaler Minderheiten 

traditionell oder in beträchtl i cher Zahl bewohnt werden , 

bemühen s ich die Vertragsparteien , sofern die Angehörigen 

dieser 
"
Minderheiten d ies verlangen und d i eses Anl iegen e inem 

tatsächl ichen Bedarf entspricht , sowe it wie mögl ich die 

voraussetzungen dafür s icherzustellen , daß im Verkehr zwischen 

den Angehörigen d ieser Minderheiten und den Verwaltungsbehörden 

die Minderheitensprache gebraucht werden kann . 

' .... - i 

95/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 48

www.parlament.gv.at



- 7 -

( 3 )  Die Vertragsparteien verpfl ichten s ich , das Recht j eder 

Person , die e iner nationa len Minderheit angehört , zu 

gewährleisten , in mögl ichst kur z e r  Frist in e iner ihr 

verständl ichen Sprache über die G ründe ihrer Festnahme und über 

die Art und den Grund der gegen s i e  erhobenen Beschuldigung in 

Kenntnis gesetzt zu werden sowie s ich in d ieser Sprache , 

erforderl ichenfal l s  unter unentgeltl icher Beiziehung e ines 

DOlmetschers , zu verteidigen . 

Artikel 1 1 

( 1 ) Die Vertragsparte ien verpfl ichten s ich anzuerkennen ,  daß 

j ede Person , die einer national en Minderheit angehört , das 

Recht hat , ihren Fam i l i ennamen ( Vaternamen ) und ihre 

Vornamen in der Minderhe itensprache zu führen , sowie das 

Recht auf amtl iche Anerkennung dieser Namen , wie dies nach 

der Rechtsordnung der j ewe i l igen Vertragspartei vorgesehen 

ist . 

( 2 )  Die Vertragspa rteien verpfl i chten s ich anzuerkennen , daß 

j ede Person , die einer nationa l en Minderheit angehört , das 

Recht hat , für die ö f fentl ichke it s i chtbar Schilder , 

Aufschri ften und I�schriften s owie andere Mitte ilungen 

privater Art in ihrer Minderh e itensprache anzubringen . 

( 3 )  I n  Geb ieten , die tradit ione l l  von e iner beträchtl ichen Zahl 

von Angehörigen einer nat iona l e n  Minderhe it bewohnt werden , 

bemühen s ich die Vertragspart e i en im Rahmen ihrer 

Rechtsordnung , einsch l i eßl ich eventu e l ler Cbere inkunfte mit 

anderen S taaten , �nd unter Berucks icht igung ihrer 

besonderen Gegebenhe iten , t ra d i t ione l l e  Ortsnamen , 

Straßennamen und andere für d i e  o f fentl ichke it best immte 

topographische Hinwe ise auch in  der Minderhe itensprache 

anzubringen , �enn jafur ausre ichende Nachfrage besteht . 
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Art ikel 1 2  

( 1 ) D i e  Vertragsparteien treffen erforderl ichenfal ls Maßnahmen 

auf dem Gebiet der B ildung und der Forschung , um die 

Kenntnis der Kultur , Geschi chte , Sprache und Rel igion ihrer 

nati onalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fördern . 

( 2 )  In d iesem Zusammenhang stel l en die vertragsparteien unter 

anderem angemessene Mögl i chkei ten für die Lehrerausb i l dung 

und den Zugang zu Lehrbüchern bereit und erleichtern 

Kontakte unter Schül ern und Lehrern aus unterschiedl i chen 

Bevölkerungsgruppen . 

( 3 )  Die Vertragsparteien verp f l i chten
"

s ich ,  die 

Chancengleichheit von Angehörigen nationaler Minderheiten 

beim Z ugang zu allen Bildungsstu fen zu fördern . 

Artike l  1 3  

( 1 ) Im Rahmen ihres j ewe il igen B i ldungssystems erkennen d i e  

Vertragsparteien an , daß Angehörige e iner nationalen 

Minderheit das Recht haben , e igene private Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen zu g ründen und zu betre iben . 

( 2 )  Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertragsparteien 

keine finanz iel len Verpfl ichtungen mit sich .  

Art ikel 1 4  

( 1 ) D i e  Vertragsparteien verpfl i chten s ich anzuerkennen ,  daß 

j ede Person , die e iner nat ional en Minderheit angehört , das 

Recht hat , ihre Minderhe itensprache zu erlernen . 

( 2 )  I n  Gebieten , die von Angehörigen nationaler Minderheiten 

trad itionell  oder in betrachtl i cher Z ahl bewohnt werden , 

bemühen sich die Vertragspart e i en , '.venn ausre ichende 

Nachfrage besteht , soweit wie mögl ich
.
uJ}d im Rahmen ihz:e,s 
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Bildungssystems s icherzuste l len , daß Angehörige dieser 

Minderheiten angemessene Mögl i chkeiten haben , die 

Minderheitensprache zu erl e rnen oder in dieser Sprache 

unterrichtet zu werden . 

( 3 )  Absatz 2 wird angewendet , ohne daß dadurch das Erlernen der 

staatssprache oder der Unterricht i n  d i eser Sprache berührt 

wird . 

Art ikel 1 5  

D i e  Vertragspa rt e ien schaf fen d i e  notwe nd igen Voraussetzungen 

für die wirksame Teilnahme von Angehörigen nat iona l er 

Minderhe iten am kulture l l en , soz i a l en und wirtscha ftl ichen 

Leben und an ö ffent l ichen Angel egenheiten , insbesondere 

denj enigen , die s ie betre ffen . 

Art ikel 1 6  

Die Vertragspart e ien s ehen von Maßnahmen ab , die das 

Bevo lkerungsverhältnis in von Angehörigen national er 

Minderhe iten b ewohnten Geb ieten verändern und darauf gerichtet 

s ind , die Rechte und :reiheiten e in zuschränken , d ie s ich aus 

den i �  diesem Rahmenübere i �kommen n iederg e l egten Grundsätzen 

ergeben . 

Art ikel 1 7  

( 1 ) D ie Vertragsparteien verp f l ichten s ich ,  nicht in das Recht 

von Angehör igen nationaler Minderheiten einzugre i fen , 

ungehindert und fried l � =h Kontakte über Grenz en hinweg zu 

Personen herzuste l l en �nd zu p flegen , die s ich rechtmäßig 

in anderen Staaten aufhalten , i nsbes ondere zu Personen mit 

derse lben ethnischen , �ulture l l en ,  s prachl ichen oder 

rel ig iösen Identität oder mit dems e l b en kulturellen Erbe . 

( 2 )  Die Vertragsparteien verpfl ichten s ich , nicht in das Recht 

von Angehörigen nationaler Minderhei t en auf Tei lnahme an 
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der Tätigke it nichtstaatl icher Organ is ationen sowohl auf 

nationaler a l s  auch auf international e r  Ebene einzugreifen . 

Artikel 1 8  

( 1 )  Die Vertragsparteien bemühen s ich , e rforderl ichenfalls 

zwei - und mehrseitige Übere inkünfte mit anderen staaten , 

insbesondere Nachbarstaaten , zu s ch l i eßen , um den Schutz 

von Angehörigen der betroffenen nationalen Minderheiten 

sicherzustel l en .  

( 2 )  Gegebenenfal l s  tref fen die Vert ragspa rteien Maßnahmen zur 

Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit . 

Artikel 1 9  

Die vertragsparteien verpflichten s ich , d i e  in diesem 

Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze zu achten und zu 

verwirkl ichen und dabei Beschränkungen , E inschränkungen oder 

Abwe ichungen , s oweit solche erford erl ich s ind , nur insoweit 

vorzunehmen , als s ie in völkerrechtl ichen übereinkünften , 

insbesondere der Konvention zum S chut z e  der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten und den Protoko l l en dazu , vorgesehen und für 

die sich aus den genannten Grundsä t z en e rgebenden Rechte und 

Freihe iten von Bel ang s ind . 

Abschnitt I I I  

Artikel 2 0  

Bei der Ausübung der Rechte und Freihe iten , die s ich aus den in 

diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben , 

haben Angehörige e iner nat ional en Minderheit die 

innerstaatl ichen Rechtsvorschri ften und d i e  Rechte andere r ,  

insbesondere diej enigen von Angehör igen der Mehrheit oder 

anderer nationaler Minderhe iten , z u  achten . 

o 
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Artike l  2 1  

Die Besti�ungen d ieses Rahmenübere inkommens s ind nicht so 

auszul egen , als gewährten s ie das Recht , i rgendeine Tätigke it 

aus zuüben oder irgendeine Handlung vorzunehmen , die den 

wesentlichen Grundsätzen des Völkerrecht s , insbesondere der 

souveränen Gleichhe it , der territorialen Unversehrthe it und der 

politischen Unabhängigke it der s ta aten , z uwiderläu ft . 

Artikel 2 2  

Die Bestimmungen d ieses Rahmenübereinkommens s ind nicht als 

Beschränkung oder Minderung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten auszulegen , die nach den Gesetzen e iner 

Vert�agspartei oder nach e iner anderen Übere inkunft , deren 

Vert�agspartei s ie ist , gewährleistet s ind . 

Art ikel 2 3  

Die Rechte und Fre ihe iten , die s ich aus den in diesem 

Rahrnenübereinkommen n iedergelegten Grunds ätzen ergeben , sind , 

soweit s ie Gegenstand e iner entsprechende n  Best immung in der 

Konvent ion zum S chut ze der Menschenrechte und Grund fre ihe iten 

oder �en Protoko l l en da z u  s ind ,  i n  Übere inst immung mit  diesen 

zu  verstehen . 

Abschn itt IV 

Artike l 2 4  

( 1 )  Das :-!inisterkomi tee des Europarats übe rwacht die 

Durch führung d ieses ?ahmenube re inkommens durch die 

Vert�agsparte i en . 

( 2 )  �:ert�agsp'a rt e i en , d ie nicht :1itgl ied e r  des Europarats s ind , 

�ehmen am Durchführu�gsmechanismus in  e iner noch z u  

besti::'J11enden Art und :oJe ise t e i l . 

• 
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Artikel 2 5  

( 1 ) Innerhalb e ines Jahres nach Inkrafttreten dieses 

Rahmenübereinkommens für eine Vertragspartei übermittelt 

diese dem Generalsekretär des Europarats vol lständige 

Informationen über die Gesetzgebungsmaßnahmen und andere 

Maßnahmen , die s ie zur Verwirkl ichung der in diesem 

Rahmenübereinkommen niedergel egten Grundsätze getroffen hat . 

( 2 )  Danach übermittelt j ede Vertragspart e i  dem Generalsekretär 

regelmäßig und sooft das Ministerkomitee dies verlangt j ede 

weitere Information , die für die Durchführung dieses 

Rahmenübere inkommens von Belang ist . 

( 3 )  Der General sekretär leitet die nach d iesem Art ikel 

übermittelten Informationen an das Ministerkomitee weiter.  

Artikel 2 6  

( 1 )  Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen , die 

von den Vertragsparteien zur Verwirkl ichung der in diesem 

Rahmenübereinkommen niedergel egten Grundsätz e  getroffen 

·NUrden , �ird das Ministerkomitee von e inem beratenden 

Ausschuß unterstützt ,  dessen M itgl ieder anerkanntes 

Fachwissen auf dem Geb iet des S chutz es nationaler 

�inderheiten bes itzen . 

( 2 )  Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein 

Verfahren werden vom Ministerkomitee innerhalb eines Jahres 

nach Inkra fttreten d ieses Rahmenübere inkommens festge legt . 

Abschn itt V 

Art ikel 2 7  

Dieses Rahmenübere inkommen l iegt für die Mitgl iedstaaten des 

Europarats zur Unterze ichnung auf . Bis zum Tag des 
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Inkra fttretens l iegt das Übere inkommen auch für j eden anderen 

vom Ministerkomitee dazu e inge l adenen S ta at zur Unterz eichnung 

auf . Es bedarf der Rat i f ikation , Annahme oder Genehmigung . Die 

Rat i f ikations- , Annahme- oder G enehmigungsurkunden werden beim 

Generalsekretär des Europarats h interl egt . 

Art ikel 2 8  

( 1 ) Dieses Rahmenübereinkommen tritt a m  e rsten Tag des Monats 

in Kraft , der auf e inen Z e itabschnitt von drei Monaten nach 

dem Tag folgt , an dem zwöl f Mitgliedstaaten des Europarats 

nach Art ikel 2 7  ihre Zustimmung ausgedrückt haben , durch 

das Übere inkommen gebunden z u  sein . 

( 2 )  Für j eden M itgl iedstaat , der später s eine Zust immung 

ausdrückt , durch das Rahmenubere inkonmen gebunden zu sein , 

tritt es am ersten Tag des Monats in  Kra ft , der auf e inen 

Zeitabschn itt von drei  Monaten nach H interl egung der 

Rat i f ikations - , Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt . 

Art ikel 2 9  

( 1 ) :rach Inkra fttreten d i eses Rahmenubere inkommen s  und nach 

Konsultat ion der Vertrags staaten kann das M i n i sterkomitee 

des Europa rats durch e inen mit der i� Art ikel 2 0  

Buchstabe d der satz ung des Europa rats vorgesehenen 

Mehrheit gefaßten Besch l uß j eden N ichtmitgl i edstaat des 

Europarats , der nach Art i k e l  27  e inge l aden wurde , zu 

unterze ichnen , dies aber noch nicht getan hat , und j eden 

anderen Nichtmitg l i edstaat e inladen , dem Übereinkommen 

be i z utreten . 

( 2 )  Fur j eden be itretende n  Staat tritt jas Rahmenubere i nkommen 

am ersten Tag des Monats in Kraft , jer auf e inen 

Zeitabschn itt von d r e i  �onaten nach Hinterl egung der 

Beitrittsurkunde b e in Genera l s ekretär des Europarats folgt . 

. .:; -

<��, �.i·�."i;-'�}� �>: .:.\ :-

.. 
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Artikel 30  

( 1 ) Jeder staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der 

Hinterlegung seiner Ratifikations- , Annahme- , Genehmigungs

oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere HOheitsgebiete , 

deren internationale Beziehungen er wahrnimmt , bezeichnen, 

auf die d ieses Rahmenübereinkommen Anwendung findet . 

( 2 )  Jeder staat kann j ederzeit danach durch eine an den 

Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung die 

Anwendung d ieses Rahmenübereinkommens auf j edes weitere in 

der Erklärung bezeichnete HOheitsgeb iet erstrecken . Das 

Rahmenübereinkommen tritt für dieses HOheitsgebiet am 

ersten Tag des Monats in Kraft , der auf einen Zeitabschnitt 

von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim 

Generalsekretär folgt . 

( 3 )  Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in 

bezug auf j edes darin bezeichnete HOheitsgeb i et durch eine 

an den Generalsekretär gerichtete Not i fikation 

zurückgenommen werden . Die Rücknahme wird am ersten Tag des 

Monats wirksam , der auf einen Zeitabschnitt von drei 

Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär 

folgt . 

Artikel 3 1  

( 1 ) Jede Vertragspartei kann dieses Rahmenübereinkommen 

j ederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats 

geriChtete Not i f ikation kündigen . 

( 2 )  Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats w i rksam , der 

auf einen Z eitabschn itt von sechs Monaten nach Eingang der 

Notifikat ion beim Generalsekretär folgt . 

;', · · i: ' 
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Artikel 3 2  

Der Generalsekretär des Europarats noti f i z iert den 

Mitgl iedstaaten des Rates , anderen Unterzeichnerstaaten und 

j edem staat , der diesem Rahmenübereinkommen beigetreten ist , 

a )  j ed e  Unterzeichnung ; 

b )  j ede Hinterl egung e iner Rat i fikations - ,  Annahme- , 

Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde :  

c )  j eden Z eitpunkt des Inkra fttretens dieses 

Rahmenübe reinkommens nach den Art ikeln 2 8 , 2 9  und 3 0 ;  

d )  j ed e  andere Handlung , Not i f ikation oder Mitte ilung im 

Zusammenhang mit d iesem Rahmenübere inkommen . 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten 

Unter z e i chneten dieses Rahmenübereinkommen unterschrieben . 

Geschehen zu  straßburg am 1 .  Februar 1 9 9 5  in englischer und 

franzosischer S prache , '.vobei j ed e r  Nort l aut gle ichermaßen 

verb indl i ch ist , in einer Urschri ft , die im Arch iv des 

Europarats hinterl egt �ird . Der Generalsekretär des Europarats 

über�ittelt a l l en Mitgl iedstaaten des Europarats und allen zur 

Unterz eichnung dieses Rahmenübe re inkommens oder zum Beitr itt 

dazu eingel adenen s taa�en begl aub igte Abschri :ten . 

, -., 

.. 
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